
 

Direktversicherung als „Kindergeldretter“ 

 

Heute ein Tipp in Sachen Kindergeld: Wenn Studenten oder Azubis mehr als den 
Jahresgrenzbetrag von 7.680 € verdienen, verlieren die Eltern ggf. das Kindergeld, die 
damit verbundene Kinderzulage für den Riestervertrag oder den Ortszuschlag bei 
Beamten! Die „Fallbeilregel“ ist aktuell durch ein BVerfG – Urteil bestätigt worden. 

Für Sie heißt das, dass Sie mit heranwachsenden Kindern hier den einen oder  
anderen Euro sparen können, wenn Tochter oder Sohn eine Direktversicherung per 
Gehaltsumwandlung schon als Azubi einrichtet. Das Bruttoeinkommen kann über  
diesen Weg unter die „kritische Grenze“ gedrückt werden. 

Sprechen Sie uns bei Fragen und Umsetzungswunsch gerne an. 

Ihr Seeliger & Co. Team 

 


